
42. Jahrgang Nr. 17 vom 25.04.2014 
 

 

 

Nachruf 

 

 

Am 15.04.2014 verstarb im Alter von 73 Jahren  

 

Herr 
 

Oberfeuerwehrmann 

 

Peter Martin  

 

Löschgruppe Kalkar 

 
Herr Martin trat der Freiwilligen Feuerwehr am 01.01.1966 bei. 

Seit dem 31.08.1997 war er Mitglied der Ehrenabteilung der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Münstereifel. 

 

 

 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

 

 
Bad Münstereifel, den 22.04.2014 

 

      
Hans Orth                                                                                Karl Brühl 

Allgemeiner Vertreter                                                            Leiter der Feuerwehr 

des Bürgermeisters  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
zu den Allgemeinen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 

am 25. Mai 2014 
 

 
1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der  
 

Stadt Bad Münstereifel 
 

 

wird in der Zeit vom 05. bis 09. Mai 2014 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Bad Münstereifel – Wahlamt -, Marktstraße 11, EG., 
Zimmer 7, 53902 Bad Münstereifel 

 

während der allgemeinen Öffnungszeiten: 
montags bis freitags von    8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
donnerstags  von    8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zusätzlich  
 von  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da-
ten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß dem § 34 Abs. 6 
des Meldegesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben ge-

nannten Zeit, 
 

 spätestens am 09. Mai 2014  bis 12.30 Uhr,  beim Bürgermeister der Stadt Bad  
Münstereifel, Rathaus, Marktstraße 11, EG., Zimmer 7, 53902 Bad Münstereifel 
 

Einspruch einlegen. 
 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

04. Mai 2014 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem/ihrem Wahlbezirk 
 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
 
 oder 
 
 durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (bis zum 09.05.2014) versäumt hat, 

 
b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der 

Einspruchsfrist entstanden ist, 
 

c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

23.05.2014, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
staben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte zugleich 
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 zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Stadtratswahl, Kreistagswahl) 
 
 1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen, 

 2. je einen Stimmzettel für 

  die Stadtratswahl (hellgrün), 
  die Kreistagswahl (hellrot) 

 3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 

 4. den gelben Wahlbriefumschlag. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den besonderen 
amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem 
Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein 
und den Stimmzettelumschlag in den besonderen gelben Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert.  
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Bad Münstereifel, den 11.04.2014 
 
Stadt Bad Münstereifel 
    Der Bürgermeister 
    In Vertretung 
gez. Hans Orth 
(Stellv. Wahlleiter) 
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Jagdgenossenschaft 
Bad Münstereifel-Arloff 
- Der Vorsitzende - 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Der Haushaltsplan und die Jagdpachtver-
teilungsliste der Jagdgenossenschaft Bad 
Münstereifel-Arloff für das Haushaltsjahr 
2014 liegen in der Zeit vom  
 

26.04.2014 bis 10.05.2014 
 
beim Vorsitzenden Hermann-Josef Sie-
vernich, Holzgasse 5, 53902 Bad Müns-
tereifel-Arloff, zur Einsichtnahme für die 
Jagdgenossen aus. 
 
Einwendungen gegen die Jagdpachtver-
teilungsliste können nur während der Aus-
legungszeit vorgebracht werden. 
 
Der Vorsitzende 
gez. Hermann-Josef Sievernich 
 
Bad Münstereifel, den 22.04.2014 
 
 
 
 
Jagdgenossenschaft 
Bad Münstereifel 
- Die Vorsitzende - 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Hiermit lade ich zur 45. Sitzung der Jagd-
genossenschaft Münstereifel am  
 

Donnerstag, den 08.05.2014, 
um 20.00 Uhr 

 
ins Dorfgemeinschaftshaus Rodert, Wald-
straße 20, 53902 Bad Münstereifel 
 
freundlich ein. 
 
Tagesordnung: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einladung 
2. Genehmigung der Niederschrift über 

die 44. Sitzung am 17.09.2013 
3. Prüfung der Jahresrechnung 2013 
4. Entlastungserteilung für das Rech-

nungsjahr 2013 

5. Wahl von zwei Kassenprüfern für das 
Rechnungsjahr 2014 

6. Haushaltsplan für den Zeitraum vom 
01.04.2014 bis 31.03.2015 

7. Satzung Jagdgenossenschaft Bad 
Münstereifel § 7, Abs.4 – Vorstand 
Jagdgenossenschaft – Änderung 

8. Verschiedenes 
 
Die Vorsitzende 
gez. Margarete Kriegs 
 
Bad Münstereifel, den 22.04.2014 
 
Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
 
 
 

Stadtentwicklungs-
ausschuss 
 
29. Sitzung des Stadtentwicklungsaus-
schusses der Stadt Bad Münstereifel 
am 
 

Dienstag, den 29.04.2014, 18:00 Uhr, 
im Rats- und Bürgersaal in Bad Müns-
tereifel, Eingang Marktstraße 15, 1. OG. 
 

Tagesordnung: 

I. öffentliche Sitzung 
 
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen 
Bekanntmachung der Sitzung sowie 
der ordnungsgemäßen Einladung und 
Beschlussfähigkeit des Stadtentwick-
lungsausschusses Erläuterung: Hier-
zu wird auf § 9 i.V.m. § 23 der Ge-
schäftsordnung verwiesen. 

 
 

2. Feststellung über den Eingang von 
Einwendungen gegen die Nieder-
schrift über die Sitzung des Stadtent-
wicklungsausschusses vom 
11.03.2014 Erläuterung: Hierzu wird 
auf § 21 Abs. 7 und 8 i.V.m. § 23 der 
Geschäftsordnung verwiesen. 

 
 

3. ÖPNV-Anbindung des Höhengebiets 
nach Rheinbach 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
17.03.2014 

 
 

4. FriedWaldzuwegung; 
hier: Antrag der CDU-Stadtrats-
fraktion vom 07.04.2014 
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5. Öffentliche Toiletten Parkplatzbereich 
Goldenes Tal; hier: Antrag der CDU-
Fraktion vom 07.04.2014 

 
 

6. Konzept zur Minderung von Ver-
kehrslärm, im speziellen von Motor-
rädern; 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
25.03.2014 

 
 

7. Parkplätze südliche Vorstadt (Trierer 
Straße 23 bis Abzweig In der Drei-
mühle); hier: Antrag der SPD-Fraktion 
vom 21.01.2014 

 
 

8. Verbesserungen zur Verkehrssicher-
heit in der Ortsdurchfahrt Scheuren; 
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 
16.04.2012 

 
 

9. Verordnung zur Erhebung von Ge-
bühren für das Parken auf öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen im 
Gebiet der Stadt Bad Münstereifel 
(Parkgebührenordnung); 
hier: Gemeinschaftlicher Antrag der 
Stadtratsfraktionen vom 24.04.2013 - 
hier: Beratungen der im Rat vertre-
tenden Fraktionen zum Haushaltssi-
cherungskonzept 2013 - 2023 

 
 

10. Fuß- und Radweg zwischen Arloff 
und Kalkar, hier: Antrag der SPD-
Fraktion vom 11.03.2014 

 
 

11. Oberflächenbelag der Kapuzinergas-
se in Bad Münstereifel, hier: Antrag 
der FDP-Fraktion vom 03.04.2014 

 
 

12. Satzung über die Aufhebung der 
Zweckbestimmung der Wirtschafts-
wege Gemarkung Houverath, Flur 28, 
Nr. 52 - Ober den Langen Benden - 
und Gemarkung Houverath, Flur 28, 
Nr. 66 - Hinter den Langen Benden - 

 
 

13. 26. Änderung des Flächennutzungs-
planes für den Bereich "Parkplatz am 
Friedwald" 
hier: Vorverfahren gem. § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

14. 27. Änderung des Flächennutzung-
planes für die Ortslage Kalkar - 
Wohnbaufläche Romulusstraße 
hier: Vorverfahren gem. § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

15. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 
59 "Kalkar-Friedhof" 
hier: Vorverfahren gem. § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 

16. Rahmenkonzept nördliche Vorstadt 
hier: Bestand und Eckpunkte für eine 
Diskussion 

 
 

17. 4. Änderung des Bebauungsplan Nr. 
5a "Gewerbegebiet Bad Münstereifel" 
im beschleunigten Verfahren gem. § 
13 a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung 
hier: Aufstellungs-, Entwurfs- und 
Offenlagebeschluss 

 
 

18. 21. Änderung des Flächennutzungs-
planes Iversheim, Arloffer Weg 
hier: erneute Offenlage gem. § 3 Abs 
2 BauGB und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB, Abwägungsbeschlüsse, ab-
schließender Beschluss 

 
 

19. 25. Änderung des Flächennutzungs-
planes für die Ortslagen Hummerz-
heim und Reckerscheid 
hier: Aufstellungs-, Entwurfs- und 
Offenlagebeschluss 

 
 

20. Bauvoranfragen und Bauanträge 
 
 

20.1 Bauvoranfrage bzgl. des Grundstü-
ckes Gemarkung Münstereifel, Flur 6, 
Flurstück 1394, Graf-Gottfried-Straße 
hier: Abweichung gem. § 73 BauO 
NRW von den textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes Nr. 11 
"Nöthener Berg" 

 
 

21. Anfragen und Mitteilungen 
 
 

21.1 Antrag gem. § 4 BImSchG für das 
Flurstück Gem. Arloff, Flur 8, Flur-
stück 292 - Bad Münstereifel-Arloff, 
Kirchheimer Straße 9 

 
 

21.2 Bauantrag für das Grundstück Ge-
markung Houverath, Flur 32, Flur-
stück 26 - Horsterich 

 
 

21.3 Bauvoranfrage bzgl. der Flurstücke 
Gem. Münstereifel, Flur 1, Flurstücke 
5097 und 5098 - Bad Münstereifel - 
Zum Alten Gericht 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
 

1. Anfragen und Mitteilungen 
 

 
gez. Thomas Schiefer 
(Vorsitzender) 
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Herzlichen Glückwunsch 
 

Am 2. Mai 2014 wird 
Hermann Josef Schäfer 93 Jahre 
Marktstraße 4, Bad Münstereifel 
 
 

Beantragung von Brief-
wahlunterlagen für die 
Wahlen am 25. Mai 2014 
 

Am 25. Mai 2014 finden die Europawahl 
und die allgemeinen Kommunalwahlen 
statt. Sollten Sie an diesem Tag nicht in 
Ihrem Wahllokal vor Ort wählen gehen 
wollen oder können, ist die Beantragung 
von Briefwahlunterlagen möglich. 
 

Zur Beantragung sind Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und Wohn-
anschrift anzugeben. Sollten Sie Brief-
wahlunterlagen für einen anderen mit-
nehmen wollen, ist hierzu eine schriftli-
che Vollmacht erforderlich. 
 

Die Beantragung der Briefwahlunterlagen 
ist wie folgt möglich: 
1. schriftliche Beantragung per Post 

im frankierten Briefumschlag (oder 
per Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax oder E-Mail), 

2. online (mit den Daten der Wahl-
benachrichtigung) über die städti-
sche Homepage:  
www.bad-muenstereifel.de, 

3. Ab dem 28. April, Abholung im 
Wahlamt zu den u. g. Öffnungszeiten 
(unter Vorlage Ihrer Wahlbenachrich-
tigungskarte bzw. Ihres Ausweises). 

 

Sollten Sie Briefwahlunterlagen postalisch 
mit der Wahlbenachrichtigung beantragen, 
beachten Sie bitte, dass diese entspre-
chend frankiert und an das Wahlamt ad-
ressiert sein muss. 
 

Eine telefonische Antragstellung ist nicht 
zulässig! 
 

Öffnungszeiten des Wahlamtes ab 
Montag, dem 28.04.2014: 
 

montags bis freitags: 
08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
 

zusätzlich donnerstags: 
14:00 bis 18:00 Uhr 

Vollsperrung der Straße 
„In der Fließ“ in Arloff 
vom 28.04. bis 10.05.2014 
 

Im Rahmen der Sanierung des Kreu-
zungsbereiches der Bahnhofstraße (K 47) 
mit der L 11 wird auch der bisher nicht 
ausgebaute Bereich mit Nebenanlagen 
erneuert. Hierdurch kann für die Zeit vom 
28.04. bis 10.05.2014 der Ort nicht über 
die Straße "In der Fließ" angefahren wer-
den. 
 

Parkplatz Bahnhof 
 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der 
Parkplatz am Bahnhof in der 18. Kalen-
derwoche aufgrund der dortigen Bauarbei-
ten nur einseitig zur Verfügung steht. 
 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die be-
nachbarten Parkplätze unter dem Viadukt 
(Nähe Friedhof), zu nutzen. 
 

Ab der 19. Kalenderwoche kann wieder 
die gesamte Parkplatzfläche am Bahnhof 
in Anspruch genommen werden.  
 

Verbot der Befestigung 
von Maibäumen an Stra-
ßenbeleuchtungsmasten 
 

In der kommenden Woche ist wieder  
1. Mai. Eine liebgewordene Tradition ist 
es, der oder dem Liebsten in der Mainacht 
einen Maibaum zu stecken. 
Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jah-
res weist die Verwaltung im Vorfeld darauf 
hin, dass es nicht gestattet ist, Maibäume 
an Straßenbeleuchtungsmasten zu befes-
tigen.  
Fundamentierung und Statik dieser Mas-
ten sind nicht für solche Zwecke geeignet. 
Es kann zu verkehrsgefährdenden Situati-
onen kommen, denn je nach Baumgröße 
und Behang ist ein Abknicken des Mastes 
nicht auszuschließen. Zudem kann die 
Ausleuchtung des Straßenkörpers beein-
trächtigt werden, mit der Folge möglicher 
Unfallgefahren und daraus resultierender 
Haftungsansprüche. 
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Modell und Original – 
Römische Kalkbren-
nerei Iversheim ist 
um eine Attraktion 
reicher 
 
Die Saisoneröffnung am 1. Mai wirft ihre 
Schatten voraus. Aus diesem Grund hatte 
Helmut Ruß als Vorsitzender des Dorfver-
schönerungsvereins Iversheim zum Pres-
segespräch in die Römische Kalkbrenne-
rei geladen. Mit dabei waren Peter Brand, 
Michael Dietz und vor allem Heinz Zanger.  
Sie präsentierten ein Modell der Römi-
schen Kalkbrennerei Iversheim, das die 
Anlage in der Zeit um 250 n. Chr. zeigt. 
Seit der Dorfverschönerungsverein Ivers-
heim im Jahr 2007 die Betreuung des be-
deutenden Bodendenkmals übernahm, 
konnten annähernd 20.000 Besucher be-
grüßt werden. Allerdings standen die 30 
ehrenamtlichen Betreuer – allesamt Mit-
glieder im Dorfverschönerungsverein – 
immer wieder vor der Aufgabenstellung, 
den Gästen die Anlage anhand der ar-
chäologischen Überreste zu erläutern. Da 
bedurfte es dann mitunter schon der 
Phantasie des Einzelnen, sich im Kopf ein 
Bild der Gesamtanlage zusammen zu set-
zen. So kam der Wunsch nach einem Mo-
dell in die Welt. Konkret wurde es dann 
während einer Wanderwoche, die Ruß für 
den Eifelverein auf Mallorca durchführte 
und an der auch Heinz Zanger teilnahm. 
Von Hause aus Ingenieur hatte Zanger bis 
zum Eintritt in den Ruhestand als Architekt 
und Stadtplaner gearbeitet. Er beherrscht 
den Modellbau professionell. Nach einer 
Handoperation im Jahr 2013 begann er, 
das Modell der Kalkbrennerei zu bauen. 
Wie er selbst sagt, ersetzte es ihm die 
Physiotherapie. 
Unterstützt wurde er von Michael Dietz. 
Der gelernte Kaufmann ist geschichtsbe-
geistert. Dabei interessiert er sich beson-
ders für die Living History. Als keltischen 
Eburonen oder als walisischen Bogen-
schützen kann man ihn erleben. Sein drit-
tes Alter Ego ist das eines römischen Op-
tio. In der Gewandung erschien er dann 
auch zum Pressetermin. 

Dietz steuerte die Figuren für das Modell 
bei, die er auch selbst bemalte. Detailge-
treu, wie man sehen kann, denn bei den 
Figuren im Maßstab 1 : 66 kann man so-
gar die Augäpfel erkennen. Beide Männer, 
Zanger und Dietz, tauschten sich regel-
mäßig über die einzelnen Details des Mo-
dells aus. Dabei ging es um die Umset-
zung der wissenschaftlichen Befunde. Das 
Modell entspricht den Erkenntnissen, die 
der Archäologe Walter Sölter gewann, 
während er die Kalkbrennerei von 1966 
bis 1968 ausgrub und erforschte. Beson-
dere Erkenntnisse gewann Sölter durch 
einen Brennversuch mit einem Ofen. Dazu 
musste Holz gefällt werden. Für einen 
Ofenbrand benötigte man 60 Festmeter 
Holz. Zanger arbeitete dies ins Modell ein, 
indem er die Holzmenge zeigt. Sodann 
musste der von den Römern besonders 
geschätzte Iversheimer Dolomit gebro-
chen werden, die Ofenverschalung erstellt 
und der Ofen beschickt werden. Dann erst 
konnte der Kalk gebrannt werden. Dieser 
Brand nahm dann noch einmal eine volle 
Woche in Anspruch. Danach erst konnte 
der Ofen geleert, der Kalk gelöscht und in 
Fässer gefüllt werden. Alles das ist im 
Modell dargestellt. 
Ein besonderes Problem stellte der 
Transport dar. Bei einer hochgerechneten 
Jahresproduktion von 2400 Tonnen 
Stückkalk blieb da nur der Wasserweg. 
Man staune: In der Römerzeit war die Erft 
schiffbar. 
Insgesamt betrieben die Römer bei Ivers-
heim mehrere Anlagen. Über die Straßen 
wäre der Kalk gar nicht zu transportieren 
gewesen. 
Zanger versteht es, die Arbeit der Römer 
anhand des Modells plastisch zu schil-
dern. Wer ihn selbst erleben möchte, hat 
dazu am 24. und 25. Mai Gelegenheit.  
Zwei weitere Termine der Römischen 
Kalkbrennerei Iversheim sollte man sich 
bereits jetzt vormerken: 
Am 3. Juni erzählt Josef Gens, wie er das 
Grabmal des Lucius Poblicius mit einigen 
Helfern ausgrub. Es ist heute eines der 
Glanzlichter des Römisch-Germanischen 
Museums in Köln. 
Am 10. September ist Iversheim Leseort 
bei der Neuauflage von „Nordeifel – Mor-
deifel“. Dann lesen die Autoren Wolfgang 
Kaes und Guido M. Breuer. 
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DRK - Integratives  Familienzentrum 
 53902 Bad Münstereifel-Schönau, Wiesentalstraße 20 
anerkannter Bewegungskindergarten des LSB in NRW 
Tel. 02253/6522 
Fax. 02253/544437 
Mail kitaschoenau@drk-eu.de 
Kontakt und Anmeldung: Trudi Baum 
 
 
 

Dienstag, 29.04.2014 ab 8.30 Uhr 
Gemütliches Elterncafé und Gedanken-
austausch in lockerer Runde! 
Jedermann ist herzlich willkommen! 
 
 

Neuer Marte- Meo Kurs  
jeweils von 14.30 – 16.30 Uhr 
am: Donnerstag, 08.05.2014 
       Donnerstag, 15.05.2014 
       Donnerstag, 22.05.2014  
Kostenloses Angebot für werdende Eltern 
sowie für alle, die Kinder im Alter von 0-6 Jah-
ren erziehen. 
„Marte Meo“ bedeutet, aus eigener Kraft etwas 
schaffen - es handelt sich um ein präventives 
Bildungsangebot, bei dem man die elterlichen 
Fähigkeiten bewusst erkennen und aus eige-
ner Kraft stärken lernt. 
Die dabei entstehende sichere Bindung schafft 
die Grundlagen für eine gute Entwicklung des 
Kindes. 
Falls Kinderbetreuung erforderlich ist, bitte 
im Familienzentrum bei der Anmeldung 
angeben. 

 

Ayurvedische Babymassage 
Ein neuer Kurs beginnt ab 7.Mai 2014 
Ayurvedische Babymassage für Säuglinge im 
Alter von 4 Wochen bis etwa 6 Monaten 
Wann: Mittwochs 9.30 – 11.00 Uhr 
Wo: Breitestr. 20a, BAM-Mahlberg 
Wer: Judith Mc Clellan, Heilpraktikerin 
Es finden 8 Kurseinheiten á 90 Minuten für 
insgesamt 90€ statt. 
Anmeldung im Familienzentrum  
oder unter: 02257/959196 
 
 
Angebot Tagespflege: 
Tanja Larscheid,Schönau, Tel.:02253/6358 
Jutta Ingenillem, Nöthen, Tel.:02253/8916 
Gaby Ortmann, Nettersh.-Buir, Tel.:02440/1437 
Irina Papy, Hilterscheid, Tel.:02257/9583150 
Natascha Schneider, Hohn  02253/ 545276 
Jutta Rodrigues-Mota, IVE, 02253/958901 
 

 
 
 
 

Anmeldungen und Rückfragen: 
Frau Eva-Maria Bädorf 

Tel.: 02253 8580 
Kita-bam@kirche-muenstereifel.de 

 
 
Elterncafé 
Ein ungezwungener Gedankenaustausch 
bei Kaffee und Kuchen, zu dem wie immer 
auch Eltern, Väter oder Mütter eingeladen 
sind, deren Kinder (noch) keinen Kinder-
garten besuchen. 
Montag, 5. Mai 2014, 9.00 Uhr 
Kath. Kindergarten 
St.Chrysanthus und Daria  
Kapuzinergasse 13 
 

Vorschau für den Monat Mai: 
 

Wald-Familientag 
Freitag, 16.Mai 2014 
 

Vater-Kind-Zelten 
Samstag 24. auf Sonntag 25. Mai 2014  
 

Start Musikschule 
Dienstag, 29. Mai 2014 

 
In Kooperation mit dem DHB-Netzwerk Haushalt: 
 

Babysitterkurs 
für Jugendliche ab 14 Jahren 
Die Jungen und Mädchen werden mit 
Frau Gabriele Kaufmann gemeinsam die 
wichtigsten Dinge zur Baby- und Kinder-
betreuung erarbeiten. Nach erfolgreicher 
und kompletter Kursteilnahme erhalten die 
Jugendlichen ein Zertifikat. 
Den Kursbeitrag von 35,- € trägt zu Teilen 
das Familienzentrum, so dass für jeden 
Teilnehmer nur noch eine Kostenbeteili-
gung von 17,50 € zu zahlen ist. Der Kurs-
beitrag ist mit der schriftlichen Anmeldung 
im Büro des Familienzentrums zu entrich-
ten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 

Samstag, 21.6.2014 von 10.–17.15 Uhr 
und Sonntag, 22.6. von 10.–17.15 Uhr 
Familienzentrum 
St.Chrysanthus und Daria 
Alte Gasse 19 
 

In Kooperation mit dem Familienzentrum: 
Tagespflege „Spatzennest“ 

Jutta Rodrigues-Mota, Tel.0170/82775684 
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Wochenmarkt 
Dienstags und freitags findet im Bereich vor 
der Stiftskirche in der Zeit von 08.00 Uhr bis 
13.00 Uhr der Wochenmarkt statt. 
 
Notdienst 
Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist unter 
�-Nr.: 116117 (12 Ct/min) zu den folgenden 
Zeiten zu erreichen.  
Mo, Di und Do von 19.00 Uhr bis zum Folge-
tag 7.30 Uhr.  
Mi und Fr von 13.00 Uhr bis zum Folgetag 
7.30 Uhr.  
Sa, So und Feiertage: von 7.30 Uhr bis zum 
Folgetag 7.30 Uhr. 
 
Öffnungszeiten der Nofalldienstpraxen in 
den Krankenhäusern Euskirchen und Me-
chernich: 
Sa, So und an Feiertagen von 7.30 bis 22.00 
Uhr und Mi von 14.00 bis 22.00 Uhr. 
In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie: 112 ! 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Der zahnärztliche Notfalldienst ist über die �-
Nr.: 01805/986700 (18 Ct/min) zu erreichen. 
 
Apotheken-Notdienst-Hotline: 
Die Apotheker Nordrhein sind über eine eige-
ne Notdienst-Hotline erreichbar. Unter der �-
Nr.: 0800/0022833, vom Handy 22833 kann 
man die nächstgelegene dienstbereite Apo-
theke erfragen. Auf Wunsch wird man auch 
sofort mit der Notdienst-Apotheke verbunden. 
 
Seelsorgerische Notfall-Nummern 
Kath. Kirche: Notfall-Handy 0171-8752562 
Ev. Kirche: Gemeindebüro 02253-6146 
 
Straßenbeleuchtung: 
RWE  0800-4112244 
KEV, Kall 02441-820 
 
Winterdienstbereitschaft: 
02253/543445 
 
Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Bad 
Münstereifel nach Dienstschluss: 
Betriebszweig Abwasser: 016951/2729222 
Betriebszweig Wasser: 02253/505197 
 
Anrufsammeltaxi 
„Die flexible Ergänzung zum Bus“ 
01806 – 151515(20 Ct/min) 
 
Behindertenbeirat 
Der Beirat für behinderte und von Behinderung 
bedrohter Menschen bietet im Bürgerbüro 
dienstags zwischen 9.00 Uhr und 10.30 Uhr 
nach telefonischer Voranmeldung (Tel.-Nr. 
02257/959728 - bitte Anrufbeantworter be-
nutzen) eine Bürgersprechstunde für Men-
schen mit Behinderung, davon bedrohte und 

deren Angehörige an. Die Beratung umfasst 
alle Problemfelder, die Menschen mit Behinde-
rung betreffen bzw. vermittelt professionelle 
Hilfe. Durchgeführt wird die Beratung von dem 
Vorsitzenden des Beirats, Herrn Helge Pell-
mann.  
 
Selbsthilfegruppen 
Die Liste der Selbsthilfegruppen und deren 
turnusmäßige Treffen finden Sie auf der Ho-
mepage der Stadt Bad Münstereifel unter: 
http://www.badmuenstereifel.de/seiten/leben_wohn
en/gesundheitswesen/selbsthilfegruppen.php 
Auskünfte und Ansprechpartner der Selbst-
hilfegruppen nennt Ihnen auch gerne die Info-
stelle des Rathauses unter �-Nr.: 

02253/5050. 
 
 

 
 

Herausgeber des Amtsblattes/Kneipp-Kurier 
und für den Inhalt verantwortlich:  
Der Bürgermeister der Stadt Bad Münsterei-
fel, Marktstraße 11, 53902 Bad Münstereifel 
(02253/5050). Das Amtsblatt/Kneipp-Kurier 
erscheint regelmäßig einmal wöchentlich, 
und zwar freitags. Ist dies ein Feiertag, so ist 
der Erscheinungstag bereits donnerstags. 
„Die Gießkanne“ mit dem Amtsblatt als Bei-
lage kann von der Stadtverwaltung, Büro für 
Rat und Bürgermeister, gegen Erstattung der 
Portokosten (Jahresabonnement 90 €, Ein-
zelheft 1,80 €), bezogen werden. Darüber 
hinaus kann das Amtsblatt in zahlreichen De-
potstellen im Stadtgebiet und beim Bürger-
meister der Stadt Bad Münstereifel, Büro für 
Rat und Bürgermeister, Marktstraße 11, Bad 
Münstereifel, kostenlos abgeholt werden. Die 
Depotstellen können jederzeit bei vg. Dienst-
stelle erfragt werden. 

 


